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I. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB sowie §§ 12 und 14 BauNVO

I.1 Freizuhaltende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Im Bereich der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen (Sichtdreiecke) dürfen
Einfriedungen, gärtnerische Anlagen und sonstige Nebenanlagen max. 70 cm hoch sein,
gemessen von der Fahrbahnoberkante.

I.2  Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze mit ihren Zuwegungen
(§ 14 Abs. 1 und § 12 Abs. 6 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen, Carports und Stellplätze
mit ihren Zuwegungen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Bei
Baumaßnahmen im Wurzelbereich (= Kronenbereich zuzüglich 1,5 m) von Bäumen sind die
Satzung der Stadt Reinfeld (Holstein) zum Schutz des Baumbestandes und die
Wurzelschutzrichtlinie (RAS-LP4) zu berücksichtigen.

I.3. Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude gem. § 22 Abs. 2 BauNVO in offener Bauweise
über 50 m zulässig.

II.  Hinweis

Für den Plangeltungsbereich gelten die Festsetzungen der Satzung der Stadt Reinfeld
(Holstein) zum Schutz des Baumbestandes.

Auf den Waldabstand gem. § 24 LWaldG SH wird verwiesen. Über Unterschreitungen des
gesetzlichen Waldabstandes ist in Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren
gem. LBO (SH) zu entscheiden.
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